
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung hat die Rechnungsprüfung dem als Anlage beigefügten

Gesamtabschluss 2014 des Kreises Unna und dem dazu gehörigen und ebenfalls als Anlage beigefügten

Gesamtlagebericht den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der vom

Rechnungsprüfu*gsausschuss in unveränderter Form übemomrnen wird:

Bestätigungsvermerk

Der Gesamtabschluss 2014 des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2014 bestehend aus der

Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang nebst Gesamtuerbindlichkeitenspiegei,

Gesamtkapitalflussrechnung und Gesarntanlagenspiegel sawie der Gesamtlagebericht 2014 des Kreises

Unna wurden nach § 116 Abs. 6 in Verbindung mit § 101 Abs. 2 ff. Gemeindeordnung NRW sowie in

Verbindung mit § 53 K!'O NRW geprüft, In die Prufung wurden die haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die

ergänzenden Regelungen der Gesamtabschlussricl'rtlinie einbezogen" Die Prüfung wurde so geplant und

durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des dr.lrch den Gesamtabschluss

und den Gesamtlageberichi zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und

Finanzgesamtlage des Kreises Unna wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkanni werden

konnten. 3ei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Geschäfts- und

Verwaltungstätigkeit und über das wirtschaftliche Urnfeld des Kreises einschließlich der verselbständigten

Aufgahnbereiche sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. lm Rahrnen der
Prüfung wurden die Nachweise fiir die Angaben im Gesarntabschluss und Gesamtlagebericht übe*viegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in

den Gesarntabschluss einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche, die Abgrenzung des
Konsolidierungskreises, die angewandten Bilanzierungs- und Konsslidierungsgrundsätze und

Konsalidierungsrnethoden, die wesentlichen Einschäkungen des Landrates sowie eine Würdigung der
Gesarfitdarstellung des Gesamtabsci'rlusses und des Gesamtlageberichtes.

Die Prüfung hat zu keine* Einwendungen gefrihrt.

Nach den bei der Prufung gewonnenen Erkenntnissen entsprichi der Gesamtabschluss den gesetzlichen und

haushaltsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden SaEungen und sonstigen ortsrechttichen Bestinrmungen.

Der Gesamtabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsrnäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vernögens-, Schulden*, Ertrags- und Finanzgesamtlage

des Kreises Unna einschließlich der verselbständigten Aufgabenbereiche.

Der Gesamtlagebericht steht irn Einklang rnit dem Gesamtabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes

Bild der Lage des Kreises Unna und stetlt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend

dar.

Unna. den 10. Dezember 2018
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